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Baustein: Förderung einer Betreuungsgruppe 

 

Eine Betreuungsgruppe ist ein regelmäßiges Unterstützungs- und Begegnungsangebot für ältere 

Menschen – insbesondere für ältere Menschen mit Demenz, kognitiven Einschränkungen oder 

erhöhtem Betreuungsbedarf. In gemeinschaftlicher Atmosphäre erleben die Teilnehmenden 

Aktivierung, soziale Kontakte und strukturierte Beschäftigung. Gleichzeitig werden Angehörige für 

einige Stunden spürbar entlastet. 

In diesem Baustein erfahren Sie, welche im Sozialgesetzbuch verankerten Fördermöglichkeiten 

zur Verfügung stehen, welche Kosten berücksichtigt werden können und wie eine tragfähige Fi-

nanzierung Schritt für Schritt aufgebaut werden kann. So erhalten Kommunen und Träger eine 

praxisnahe Orientierung für Antragstellung, Abrechnung und Verstetigung.

 

Rechtliche Grundlage 

• § 45c SGB XI (Angebote zur Unterstützung im Alltag) 

• Landesrechtliche Ausführungsregelungen (UstA-VO & VwV Ambulante Hilfen) 

• Anerkennung durch das zuständige Landratsamt 

 

Förderfähige Kosten:  

 

Personalkosten 

• Betreuungskräfte 

• Fachliche Leitung 

• Ehrenamtspauschalen 

 

Sachkosten 

• Bastel- & Beschäftigungsmaterial / Spiele 

• Verbrauchsmaterial 

• Getränke 
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Raumkosten 

• Nutzungskosten 

• Reinigung 

• Nebenkosten 

 

Qualifizierung 

• Schulungen zu Demenz 

• Kommunikation 

• Notfallmanagement 

 

Versicherungen 

• Haftpflicht 

• Unfallversicherung 

 

Finanzierungslogik 

 

In der Regel werden die Zuschüsse aus Kommunen (und ggf. Landkreis) durchLandesmittel er-
gänzt und dann durch Pflegekassen verdoppelt. 

Beispielhafte Modellrechnungen: 

 Kommunen Landkreis Land Summe  Pflegekasse Gesamt 

A  2.500 € 2.500 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 

B 1.250 € 2.500 € 2.500 € 6.250 € 6.250 € 12.500 € 

(regionale Unterschiede beachten-jeder Landkreis fördert anders) 

 

Fördervoraussetzungen 

• Regelmäßige Treffen (i. d. R. wöchentlich) 

• Fachliche Verantwortung 

• Qualifizierte Betreuungskräfte 

• Dokumentation 

• Anerkennung durch das Landratsamt 

• Qualitätssicherungssystem 
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Qualitätssicherung als Fördervoraussetzung 

• Fortbildungen 

• Dokumentation jeder Einheit 

• Feedbacksystem 

• Kooperation mit Fachstellen 

• Jährliche Konzeptüberprüfung 

 

Weitere Informationen: Unterstützungsangebote im Alltag – Breisgau-Hochschwarzwald 

 

 

Kontakt Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

Diana Raab 
E-Mail: Diana.raab@lkbh.de 
Telefon: 0761 2187 2918 
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https://www.breisgau-hochschwarzwald.de/Start/Familien+_+Bildung/Unterstuetzungsangebote+im+Alltag.html
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